
KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 10. Februar 2005

zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die Entscheidung 280/2004/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über ein System zur Überwachung der

Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 247)

(2005/166/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 280/2004/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über ein
System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der
Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls (1), ins-
besondere auf Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5
Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die jährliche Übermittlung von Informationen an die
Kommission ist erforderlich, um die tatsächlichen Fort-
schritte bei der Erfüllung der Verpflichtungen der
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten im Hinblick auf
die Begrenzung und/oder Verringerung aller Treibhaus-
gasemissionen gemäß der Klimarahmenkonvention der
Vereinten Nationen (UNFCCC) und des Kyoto-Protokolls
bewerten zu können und um die Erstellung der in der
UNFCCC und dem Kyoto-Protokoll verlangten Jahresbe-
richte der Gemeinschaft zu ermöglichen.

(2) Wenn aufgrund der UNFCCC-Prüfung des Gemeinschafts-
inventars zusätzliche Elemente gefordert werden, sollte
die Kommission die in Artikel 4 Absatz 1 dieser Ent-
scheidung aufgelisteten Elemente überprüfen und die Mit-
gliedstaaten durch die erforderlichen Änderungen gemäß
dem Verfahren nach Artikel 9 Absatz 2 der Entscheidung
280/2004/EG dazu auffordern, in künftigen Berichten
gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Entscheidung
280/2004/EG diese Elemente zu berücksichtigen.

(3) Die Informationen, die der Kommission alle zwei Jahre
übermittelt werden, sind notwendig, um feststellen zu
können, ob die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten
die erwarteten Fortschritte zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen gemäß UNFCCC und Kyoto-Protokoll erzielen
konnten.

(4) Die Kommission sollte Anhang II und Anhang III über-
prüfen und bis zum 1. Januar 2007 alle erforderlichen
Änderungen gemäß dem Verfahren nach Artikel 9 Ab-
satz 2 der Entscheidung 280/2004/EG verabschieden.

(5) Fehlen im Inventar eines Mitgliedstaats Daten, so wird die
Kommission nach Rücksprache mit dem betreffenden
Mitgliedstaat und in Übereinstimmung mit den in dieser
Entscheidung festgelegten Grundsätzen entsprechende
Schätzungen vornehmen, um die Vollständigkeit des In-
ventars des betreffenden Mitgliedstaates und der Gemein-
schaft im Sinne der UNFCCC-Leitlinien für die Berichter-
stattung im Rahmen der Jahresinventare sowie der über-
arbeiteten IPCC-Leitlinien aus dem Jahr 1996 für natio-
nale Treibhausgasinventare sicherzustellen.

(6) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten ihre Be-
richte über die bis zum Jahr 2005 erzielten, nachweisba-
ren Fortschritte gemäß den UNFCCC-Berichterstattungs-
leitlinien für Mitteilungen der Länder und gemäß den
Leitlinien von Artikel 7 des Kyoto-Protokolls erstellen.

(7) Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten ihre Be-
richte über den in den Vereinbarungen von Marrakesch
festgelegten zusätzlichen Zeitraum zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen bis Ende dieses Zeitraums und in Einklang
mit den Leitlinien von Artikel 7 des Kyoto-Protokolls
erstellen.
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(8) Die in dieser Entscheidung festgelegten Verfahren und
Fristen für Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen
den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft in Bezug auf
Verpflichtungen gemäß der Entscheidung 280/2004/EG
werden eine rechtzeitige und wirksame Erfüllung dieser
Verpflichtungen gewährleisten.

(9) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
stehen in Einklang mit der Stellungnahme des in
Artikel 9 der Entscheidung 280/2004/EG genannten
Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Gegenstand

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Entscheidung werden Durchführungsbestimmungen
für die Entscheidung 280/2004/EG im Hinblick auf folgende
Aspekte festgelegt:

a) Übermittlung der in Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Entschei-
dung 280/2004/EG genannten Informationen gemäß Artikel
3 Absatz 3 dieser Entscheidung;

b) Einrichtung eines Inventarsystems der Gemeinschaft gemäß
Artikel 4 Absatz 2 der Entscheidung 280/2004/EG;

c) Anforderungen zur Berichterstattung über die erzielten,
nachweisbaren Fortschritte gemäß Artikel 3 Absatz 2 des
Kyoto-Protokolls und zur Berichterstattung im Hinblick auf
den in den Vereinbarungen von Marrakesch festgelegten zu-
sätzlichen Zeitraum zur Erfüllung der Verpflichtungen ge-
mäß Artikel 5 Absatz 6 der Entscheidung 280/2004/EG;

d) Verfahren und Fristen für Zusammenarbeit und Koordinie-
rung in Bezug auf die in Artikel 8 Absatz 1 der Entschei-
dung 280/2004/EG festgelegten Verpflichtungen gemäß Ar-
tikel 8 Absatz 3 der genannten Entscheidung.

KAPITEL II

Berichterstattung der Mitgliedstaaten

A b s c h n i t t 1

J a h r e s b e r i c h t e

Artikel 2

Bestimmung der Informationen und Leitlinien für die Be-
richterstattung

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die gemäß Artikel 3 Ab-
satz 1 der Entscheidung 280/2004/EG zu übermittelnden Infor-
mationen in Einklang mit

a) den überarbeiteten Leitlinien des Zwischenstaatlichen Gre-
miums für Klimaveränderungen (IPPC) aus dem Jahr 1996
für nationale Treibhausgasinventare, im Folgenden als „die
überarbeiteten IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasin-
ventare“ bezeichnet;

b) dem IPCC-Leitfaden für die gute Praxis und den Umgang mit
Unsicherheitsfaktoren nationaler Treibhausgasinventare, im
Folgenden als „IPCC-Leitfaden für die gute Praxis“ bezeichnet;

c) dem IPCC-Leitfaden für die gute Praxis im Hinblick auf Land-
nutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LU-
LUCF), im Folgenden als „IPCC-Leitfaden für die gute LU-
LUCF-Praxis“ bezeichnet.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die In-
formationen gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Entscheidung
280/2004/EG mit einer Kopie an die Europäische Umweltagen-
tur und in Einklang mit

a) den Leitlinien für Mitteilungen der in Anlage I Teil I des
Übereinkommens aufgeführten Vertragsparteien: UNFCCC-
Leitlinien für die Berichterstattung im Rahmen der Jahres-
inventare, im Folgenden als „UNFCCC-Berichterstattungsleitli-
nien für die Jahresinventare“ bezeichnet;

b) den Leitlinien für die Zusammenstellung der gemäß Artikel 7
des Kyoto-Protokolls erforderlichen Informationen, im Fol-
genden als „Leitlinien gemäß Artikel 7 des Kyoto-Protokolls“
bezeichnet.

(3) Der in Artikel 3 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Ent-
scheidung 280/2004/EG genannte, vollständige nationale Inven-
tarbericht wird unter Verwendung der in den UNFCCC-Berich-
terstattungsleitlinien für die Jahresinventare beschriebenen
Struktur erstellt.

Artikel 3

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Für die Zwecke von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) der
Entscheidung Nr. 280/2004/EG teilen die Mitgliedstaaten in Ein-
klang mit Artikel 3 Absatz 3 des Kyoto-Protokolls sowie den
einschlägigen Beschlüssen ihre anthropogenen Treibhausgase-
missionen aus Quellen und den Abbau durch Landnutzungs-
änderungen und forstwirtschaftliche Maßnahmen gemäß Arti-
kel 3 Absatz 3 des Kyoto-Protokolls mit und erfassen dabei
die Jahre zwischen 1990 und dem Jahr vor dem Vorjahr.

DEL 55/58 Amtsblatt der Europäischen Union 1.3.2005



Mitgliedstaaten, die sich für Forstwirtschaft, Ackerwirtschaft,
Weidewirtschaft und Begrünung entscheiden, teilen gemäß Arti-
kel 3 Absatz 4 des Kyoto-Protokolls darüber hinaus für jede
ausgewählte Tätigkeit die anthropogenen Emissionen von Treib-
hausgasen aus Quellen und den Abbau durch Senken mit und
erfassen dabei die Jahre zwischen 1990 und dem Jahr vor dem
Vorjahr.

Die Mitgliedstaaten unterscheiden diese Informationen eindeutig
von Schätzungen der anthropogenen Emissionen aus den in
Anlage A des Kyoto-Protokolls aufgelisteten Quellen.

(2) Die Mitgliedstaaten unterbreiten die Informationen gemäß
Absatz 1 in den Berichten, die ab dem 15. Januar 2010 vorzu-
legen sind.

Artikel 4

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Die Mitgliedstaaten legen für die Zwecke von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe f) der Entscheidung Nr. 280/2004/EG fol-
gende Angaben vor:

a) Beschreibung der institutionellen Vereinbarungen und Ver-
fahren des Mitgliedstaats für die Erstellung des Inventars;

b) Beschreibung der verwendeten Methoden und Datenquellen
sowie der Art der Tätigkeitsdaten und Emissionsfaktoren für
die Hauptquellen der Gemeinschaft, die von der Kommission
jährlich bis zum 31. Oktober in Einklang mit Kapitel 7 des
IPCC-Leitfadens für die gute Praxis und Kapitel 5 des IPCC-
Leitfadens für die gute LULUCF-Praxis bestimmt werden. Die
Mitgliedstaaten stellen diese Informationen durch Verweise
auf Abschnitte des nationalen Inventarberichts oder im Ta-
bellenformat gemäß Anhang I dieser Entscheidung zur Ver-
fügung;

c) Informationen über das Qualitätssicherungs- und Qualitäts-
kontrollprogramm des Mitgliedstaats mit Angabe von Quali-
tätszielen sowie des Plans für Qualitätssicherung und Quali-
tätskontrolle;

d) allgemeine Unsicherheitsbewertung;

e) allgemeine Vollständigkeitsbewertung unter Berücksichtigung
der geografischen Erfassung des Mitgliedstaates und jeglicher
Lücken des Inventars;

f) Vergleich des sektoralen Konzepts mit dem Referenzkonzept;

g) alle etwaigen Maßnahmen im Anschluss an die UNFCCC-
Prüfung früherer nationaler Inventare, die seit Einreichung
des vorherigen nationalen Inventars ergriffen wurden, sowie
Information über jegliche Neuberechnungen;

h) Beschreibung und Interpretation von Emissionstrends der
Vergangenheit.

(2) Die Mitgliedstaaten können für Informationen, die gemäß
Absatz 1 Buchstaben a) bis e) vorzulegen sind, angeben, dass in
diesen Abschnitten des nationalen Inventarberichts keine Ände-
rungen eingetreten sind.

Artikel 5

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g) der Entscheidung Nr.
280/2004/EG erwähnten nationalen Register enthalten auch die
gemäß den Leitlinien nach Artikel 7 des Kyoto-Protokolls erfor-
derlichen Informationen.

Artikel 6

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Informationen über juristische Personen im Sinne von Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe h) der Entscheidung Nr. 280/2004/EG um-
fassen eine Liste juristischer Personen, die vom Mitgliedstaat
ermächtigt wurden, Inhaber von zugeteilten Mengen (AAU),
Gutschriften aus Senken (RMU), Emissionsreduktionseinheiten
(ERU) und zertifizierten Emissionsreduktionen (CER), einschließ-
lich befristeten (tCER) und langfristigen (lCER) zertifizierten
Emissionsreduktionen, zu sein.

Artikel 7

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe j)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Die Informationen über die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe j)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG genannten Indikatoren

a) umfassen bis zum 15. Januar 2005 und danach jährlich die
Werte für die in Anhang II Tabelle II-1 aufgelisteten prioritä-
ren Indikatoren;

b) umfassen nach Möglichkeit bis zum 15. Januar 2005 und
endgültig bis zum 15. Januar 2006 und danach jährlich die
Werte für die in Anhang II Tabelle II-2 aufgelisteten zusätz-
lichen prioritären Indikatoren;

c) umfassen nach Möglichkeit bis zum 15. Januar 2005 und
danach jährlich die Werte für die in Anhang II Tabelle II-3
aufgelisteten ergänzenden Indikatoren.
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A b s c h n i t t 2

Zw e i j a h r e s b e r i c h t e

Artikel 8

Leitlinien für die Berichterstattung

Die Mitgliedstaaten erstatten über die in Artikel 3 Absatz 2 der
Entscheidung Nr. 280/2004/EG aufgeführten Informationen ge-
mäß den Leitlinien für Mitteilungen der in Anlage I Teil II des
Übereinkommens aufgeführten Vertragsparteien, im Folgenden
als „UNFCCC-Berichterstattungsleitlinien für Mitteilungen der
Länder“ bezeichnet, sowie gemäß den Leitlinien nach Artikel 7
des Kyoto-Protokolls Bericht.

Artikel 9

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a) der Entscheidung Nr.
280/2004/EG genannten Informationen über nationale politi-
sche und sonstige Maßnahmen umfassen:

a) eine Liste politischer und sonstiger Maßnahmen, die während
des Berichtszeitraumes ausliefen oder aufgehoben wurden;

b) eine Beschreibung der tatsächlichen und erwarteten Wechsel-
wirkungen mit einschlägigen politischen und sonstigen Maß-
nahmen sowie mit einschlägigen politischen und rechtlichen
Maßnahmen der Gemeinschaft;

c) Indikatoren für Vorausschätzungen für die Jahre 2005,
2010, 2015 und 2020 gemäß Anhang III dieser Entschei-
dung.

Artikel 10

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b)
der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Die Mitgliedstaaten unterscheiden für die Zwecke von
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) der Entscheidung Nr.
280/2004/EG bei ihren Vorausschätzungen und den einschlägi-
gen politischen und sonstigen Maßnahmen eindeutig zwischen
„mit Maßnahmen“ und „mit zusätzlichen Maßnahmen“.

Eine Vorausschätzung „mit Maßnahmen“ berücksichtigt durch-
geführte und verabschiedete politische und sonstige Maßnah-
men. Eine Vorausschätzung „mit zusätzlichen Maßnahmen“ be-
rücksichtigt geplante politische und sonstige Maßnahmen.

Die Mitgliedstaaten können zusammen mit ihren Vorausschät-
zungen „mit Maßnahmen“ und „mit zusätzlichen Maßnahmen“
auch Informationen zu Vorausschätzungen „ohne Maßnahmen“
übermitteln. Bei einer Vorausschätzung „ohne Maßnahmen“
werden keinerlei politischen und sonstigen Maßnahmen berück-
sichtigt, die nach dem ersten Jahr des Vorausschätzungszeit-
raums durchgeführt, verabschiedet oder geplant werden.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b) Unterabsatz iv)
der Entscheidung 280/2004/EG genannten Beschreibungen von
Methoden, Modellen, zugrunde gelegten Annahmen sowie zent-
ralen Input- und Output-Parametern beziehen gegebenenfalls die
in Anhang IV Punkt 1 dieser Entscheidung festgelegten obliga-
torischen Parameter ein.

Die Mitgliedstaaten werden dazu ermutigt, über die Voraus-
schätzungsparameter der in Anhang IV Punkt 2 dieser Entschei-
dung enthaltenen Liste empfohlener Parameter zu berichten.

Die Mitgliedstaaten führen eine Sensitivitätsanalyse ihrer Voraus-
schätzungen durch und legen dabei den Schwerpunkt auf die
zentralen Inputvariablen ihrer Vorausschätzungsmodelle.

Die Mitgliedstaaten werden dazu ermutigt, für die zentralen
Inputvariablen verschiedene Szenarien (hoch, durchschnittlich
und niedrig) zu definieren und die projektierten Emissionen
für diese Szenarien zu quantifizieren. Die Mitgliedstaaten wer-
den ferner dazu ermutigt, die Zuverlässigkeit ihres Vorhersage-
modells und der verwendeten Bewertungsmethoden zu gewähr-
leisten. Die Mitgliedstaaten können auch Szenarien mit mehre-
ren verschiedenen Variablen nutzen und die Inputvariablen
kombinieren.

Artikel 11

Berichterstattung gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a)
Unterabsatz iv) und Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d) der

Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Die Mitgliedstaaten übermitteln anhand des Fragebogens von
Anhang V dieser Entscheidung Informationen über Übertragung
und Erwerb von Emissionsreduktionseinheiten (Joint Implemen-
tation, JI), den Mechanismus für eine umweltverträgliche Ent-
wicklung (Clean Development Mechanism, CDM) und den inter-
nationalen Handel mit Emissionszertifikaten (International Emis-
sions Trading, IET) im Sinne der Artikel 6, 12 und 17 des
Kyoto-Protokolls mit dem Ziel, die quantifizierten Verpflichtun-
gen zur Begrenzung und Reduzierung von Emissionen gemäß
Artikel 2 der Entscheidung 2002/358/EG des Rates (1) und dem
Kyoto-Protokoll zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten werden dazu
ermutigt, diese Informationen jährlich im Rahmen ihrer Berichte
gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG
zu übermitteln.

Die Mitgliedstaaten können sich bei diesen Informationen auf
Änderungen oder Ergänzungen der im Fragebogen des Vorjahrs
übermittelten Informationen beschränken.
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KAPITEL III

Das Inventarsystem der Gemeinschaft

A b s c h n i t t 1

D a s I n v e n t a r s y s t e m d e r G em e i n s c h a f t

Artikel 12

Qualität und Austausch von Informationen und Daten im
Inventarsystem der Gemeinschaft

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten in Einklang mit dem
IPCC-Leitfaden für die gute Praxis und dem IPCC-Leitfaden für
die gute LULUCF-Praxis die Qualität von Tätigkeitsdaten, Emis-
sionsfaktoren und anderen Parametern, die sie für ihr nationales
Treibhausgasinventar verwenden.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission ihre Jah-
resinventare in elektronischem Format und senden eine Kopie
an die Europäische Umweltagentur.

A b s c h n i t t 2

S c h ä t z u n g v o n i n e i n e m n a t i o n a l e n I n v e n -
t a r f e h l e n d e n D a t e n g e m ä ß A r t i k e l 4 A b -
s a t z 1 d e r E n t s c h e i d u n g N r . 2 8 0 / 2 0 0 4 / E G

Artikel 13

Schätzung von in einem nationalen Inventar fehlenden Da-
ten gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Entscheidung Nr.

280/2004/EG

Unterbreitet ein Mitgliedstaat nicht alle Daten, die gemäß Arti-
kel 3 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG bis zum
15. März des Berichterstattungsjahres vorzulegen sind, so
nimmt die Kommission eine Schätzung der für diesen Mitglied-
staat fehlenden Daten vor, die für das betreffende Berichterstat-
tungsjahr und die betreffende Quellenkategorie in Einklang mit
den UNFCCC-Berichterstattungsleitlinien für die Jahresinventare
und den überarbeiteten IPCC-Leitlinien für nationale Treibhaus-
gasinventare aus dem Jahr 1996 ins Treibhausgasinventar der
Gemeinschaft aufgenommen werden.

Artikel 14

(1) Die Schätzungen der Kommission für fehlende Daten ba-
sieren auf den in den Absätzen 2, 3 und 4 beschriebenen
Prinzipien.

(2) Wenn für die relevante Quellenkategorie eine kohärente
Zeitreihe der vom betreffenden Mitgliedstaat in den vergangenen
Jahren mitgeteilten Schätzungen verfügbar ist, an der keine An-
passungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Kyoto-Protokolls vor-
genommen wurden, wird die Emissionsschätzung durch Extra-
polation dieser Zeitreihe ermittelt.

Bei Kohlendioxidemissionen aus dem Energiesektor sollte die
Extrapolation der Emissionen auf der Grundlage der prozentua-
len Veränderung der Eurostat-Schätzungen der Kohlendioxide-
missionen erfolgen.

(3) War die Schätzung für die relevante Quellenkategorie in
den vergangenen Jahren Gegenstand von Anpassungen gemäß
Artikel 5 Absatz 2 des Kyoto-Protokolls und hat der Mitglied-
staat keine überarbeitete Schätzung unterbreitet, so wird die
grundlegende Anpassungsmethode der Sachverständigengruppe
für Revisionen gemäß dem technischen Leitfaden für Anpas-
sungsmethoden nach Artikel 5 Absatz 2 des Kyoto-Protokolls,
im Folgenden als „technischer Leitfaden für Anpassungen“ be-
zeichnet, verwendet, ohne jedoch den in diesem Leitfaden be-
schriebenen Konservativitätsfaktor zu berücksichtigen.

(4) Wenn für die relevante Quellenkategorie keine kohärente
Zeitreihe der mitgeteilten Schätzungen verfügbar ist und an der
Schätzung der Quellenkategorie keine Anpassungen gemäß Ar-
tikel 5 Absatz 2 des Kyoto-Protokolls vorgenommen wurden, so
erfolgt die Schätzung auf der Grundlage des technischen Leit-
fadens für Anpassungen ohne Anwendung des in diesem Leit-
faden beschriebenen Konservativitätsfaktors.

Artikel 15

Die Kommission nimmt die in Artikel 14 genannten Schätz-
ungen nach Rücksprache mit dem betreffenden Mitgliedstaat bis
zum 31. März des Berichterstattungsjahres vor und teilt die
Schätzungen den anderen Mitgliedstaaten mit.

Artikel 16

Der betreffende Mitgliedstaat verwendet für seinen nationalen
Beitrag zur UNFCCC die in Artikel 14 genannten Schätzungen,
um die Kohärenz zwischen dem Inventar der Gemeinschaft und
den Inventaren der Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

KAPITEL IV

Berichterstattung über die bis zum Jahr 2005 und im zusätz-
lichen Zeitraum zur Erfüllung der Verpflichtungen erzielten,

nachweisbaren Fortschritte

A b s c h n i t t 1

B e r i c h t e ü b e r d i e b i s z u m J a h r 2 0 0 5 e r -
z i e l t e n , n a c h w e i s b a r e n F o r t s c h r i t t e

Artikel 17

Berichterstattung der Mitgliedstaaten über die bis zum
Jahr 2005 erzielten, nachweisbaren Fortschritte gemäß
Artikel 5 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen ihre Berichte über die bis
zum Jahr 2005 erzielten, nachweisbaren Fortschritte gemäß
den UNFCCC-Berichterstattungsleitlinien für Mitteilungen der
Länder und gemäß den Leitlinien nach Artikel 7 des Kyoto-
Protokolls. Diese Berichte umfassen:
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a) eine Beschreibung aller im Hinblick auf die Erfüllung der
Verpflichtungen des Mitgliedstaats gemäß Artikel 2 der Ent-
scheidung 2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll ergriffe-
nen nationalen Maßnahmen, einschließlich legislativer und
institutioneller Schritte, sowie etwaiger nationaler Pro-
gramme zur Gewährleistung der Um- und Durchsetzung;

b) Informationen über auf nationaler Ebene ermittelte Trends
der Treibhausgasemissionen und einschlägige Vorausschät-
zungen, wobei als Grundlage die Daten aus den Inventaren
dienen, die die Mitgliedstaaten der UNFCCC bis zum
15. April 2005 unterbreiten;

c) eine Bewertung des Beitrags, den die unter Buchstabe a) an-
gesprochenen nationalen Maßnahmen unter Berücksichti-
gung der unter Buchstabe b) angesprochenen Trends und
Vorausschätzungen zur Erfüllung der Verpflichtungen des
Mitgliedstaats gemäß Artikel 2 der Entscheidung
2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll leisten;

d) eine Beschreibung der Tätigkeiten und Programme, die der
Mitgliedstaat zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß den
Artikeln 10 und 11 des Kyoto-Protokolls durchgeführt hat.

(2) Die Mitgliedstaaten unterbreiten ihre Berichte als einheit-
liches Dokument in vier Kapiteln mit den in Absatz 1 Buch-
staben a) bis d) genannten Informationen.

Die in Absatz 1 Buchstabe b) genannten Informationen über
Vorausschätzungen müssen mit den Informationen vereinbar
sein, die der Kommission bis zum 15. Juni 2005 gemäß Arti-
kel 5 Absatz 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG vorzulegen
sind.

A b s c h n i t t 2

B e r i c h t e b e i E n d e d e s z u s ä t z l i c h e n Z e i t -
r a u m s z u r E r f ü l l u n g d e r V e r p f l i c h t u n g e n

Artikel 18

Berichterstattung der Mitgliedstaaten bei Ende des zusätz-
lichen Zeitraums zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß
Artikel 5 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Die Berichte der Mitgliedstaaten enthalten in Einklang mit den
Modalitäten für die Abrechnung der zugeteilten Mengen gemäß
Artikel 7 Absatz 4 des Kyoto-Protokolls folgende Informatio-
nen:

a) für das laufende Kalenderjahr bis Ende des zusätzlichen Zeit-
raums zur Erfüllung der Verpflichtungen (gemäß mittlerer
Greenwich-Zeit) die Gesamtmenge von:

i) ERU, CER (einschließlich lCER und tCER), AAU und
RMU im Besitz von Mitgliedstaaten, Löschung, Ersatz
und Ausbuchung sowie Besitz von Betreibern am
1. Januar jeden Jahres;

ii) AAU, die auf der Grundlage der gemäß Artikel 3 Ab-
sätze 7 und 8 des Kyoto-Protokolls zugeteilten Menge
ausgegeben werden;

iii) ERU, die auf der Grundlage von gemäß Artikel 6 des
Kyoto-Protokolls durchgeführten Projekten ausgegeben
werden;

iv) ERU, CER (einschließlich lCER und tCER), AAU und
RMU, die aus anderen Registern erworben werden,
und eine getrennte Liste mit einer Beschreibung der
Übertragungskonten und -register;

v) RMU, die auf der Grundlage von Tätigkeiten gemäß
Artikel 3 Absätze 3 und 4 des Kyoto-Protokolls ausge-
geben werden;

vi) ERU, CER (einschließlich lCER und tCER), AAU und
RMU, die auf andere Register übertragen werden, und
eine getrennte Liste mit einer Beschreibung der Emp-
fangskonten und -register;

vii) ERU, CER AAU und RMU, die auf der Grundlage von
Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 des
Kyoto-Protokolls gelöscht werden;

viii) ERU, CER, AAU und RMU, die gelöscht werden, nach-
dem der Durchführungsausschuss festgestellt hat, dass
der Mitgliedstaat seine Verpflichtungen gemäß Artikel 3
Absatz 1 des Kyoto-Protokolls nicht erfüllt;

ix) sonstige gelöschte ERU, CER (einschließlich lCER und
tCER), AAU und RMU;

x) ausgebuchte ERU, CER (einschließlich lCER und tCER),
AAU und RMU;

xi) AAU, CER, ERU, RMU und tCER, die während des Ver-
pflichtungszeitraums in das tCER-Ersatzkonto übertra-
gen werden;

xii) AAU, CER, ERU, RMU und lCER, die während des ers-
ten Verpflichtungszeitraums des Kyoto-Protokolls in das
lCER-Ersatzkonto übertragen werden;
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b) Gesamtmenge und Seriennummern von ERU, AAU, RMU,
CER (einschließlich lCER und tCER) im Ausbuchungskonto
des Mitgliedstaates bei Ende des Berichtszeitraumes;

c) Gesamtmenge und Seriennummern von ERU, CER und
AAU, die der Mitgliedstaat auf den folgenden Verpflichtungs-
zeitraum übertragen will.

Diese Informationen umfassen nur ERU, AAU, RMU, CER (ein-
schließlich lCER und tCER), die für den betreffenden Verpflich-
tungszeitraum gelten. Die Informationen werden auf der Grund-
lage der gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 2216/2004
der Kommission (1) übermittelten Angaben ermittelt und in
elektronischem Format vorgelegt.

Artikel 19

Berichterstattung der Gemeinschaft bei Ende des zusätzli-
chen Zeitraums zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß
Artikel 5 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

Der Bericht der Gemeinschaft muss folgende Angaben enthal-
ten:

a) Die Gesamtmengen der in Artikel 18 Buchstabe a) aufge-
listeten, von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Einheiten und
die Gesamtmengen dieser Einheiten im Gemeinschaftsregis-
ter;

b) Gesamtmenge und Seriennummern von ERU, AAU, RMU,
CER (einschließlich lCER und tCER) in den Ausbuchungs-
konten der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft bei Ende
des Berichtszeitraumes;

c) Gesamtmenge und Seriennummern von ERU, CER und
AAU, für die ein Mitgliedstaat oder die Gemeinschaft in Ein-
klang mit den Modalitäten für die Abrechnung der zugeteil-
ten Mengen gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Kyoto-Protokolls
eine Übertragung auf den folgenden Verpflichtungszeitraum
beantragt.

KAPITEL V

Verfahren und Fristen für Zusammenarbeit und
Koordinierung

Artikel 20

Erstellung des Treibhausgasinventars der Gemeinschaft und
des Berichts über das Inventar gemäß Artikel 8 Absatz 1

Buchstabe a) der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Die Mitgliedstaaten verwenden bei der jährlichen Vorlage
von Informationen gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Entscheidung
Nr. 280/2004/EG die gemäß der Verordnung (EG) Nr.

1641/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zur
Verfügung gestellten Reportnet-Anwendungen der Europäischen
Umweltagentur.

(2) Von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 1 der
Entscheidung Nr. 280/2004/EG vorgelegte, aktualisierte Daten
beschränken sich auf die Bereitstellung fehlender Daten und die
Beseitigung von Unklarheiten.

(3) Verfahren und Fristen für die Erstellung des Gemein-
schaftsinventars und des Berichts über das Inventar sind in An-
hang VI festgelegt.

Artikel 21

Überprüfungs-, Anpassungs- und Einhaltungsverfahren
unter UNFCCC und Kyoto-Protokoll gemäß Artikel 8
Absatz 1 Buchstaben b) und c) der Entscheidung Nr.

280/2004/EG

(1) Hat ein Mitgliedstaat der UNFCCC bis zum 1. Juni nicht
seinen Jahresinventarbericht unterbreitet, benachrichtigt er die
Kommission unverzüglich darüber.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission inner-
halb einer Woche über den Eingang folgender Informationen
von der UNFCCC:

a) Hinweise einer Sachverständigengruppe für Revisionen auf
Probleme beim Inventar des Mitgliedstaates, die eine Anpas-
sung erforderlich machen;

b) Korrekturen an Inventarschätzungen, die in Abstimmung
zwischen dem Mitgliedstaat und der Sachverständigengruppe
für Revisionen vorgenommen wurden;

c) Anpassungen von Schätzungen eines Entwurfs des Inventar-
berichts, wenn der Mitgliedstaat das Problem nicht zur Zu-
friedenheit der Sachverständigengruppe für Revisionen korri-
gieren konnte;

d) Durchführungsfragen, die dem Durchführungsausschuss im
Rahmen des Kyoto-Protokolls unterbreitet wurden, Mittei-
lung des Durchführungsausschusses, dass eine Durchfüh-
rungsfrage weiter verfolgt wird, und alle vorläufigen Ergeb-
nisse und Entscheidungen des Durchführungsausschusses so-
wie seiner Gremien im Hinblick auf den betreffenden Mit-
gliedstaat.
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Bezüglich Buchstabe a) teilt der Mitgliedstaat der Kommission
mit, wie er die von der Sachverständigengruppe für Revisionen
angesprochenen Probleme zu lösen gedenkt.

Bezüglich Buchstabe c) teilt der Mitgliedstaat der Kommission
mit, ob er die vorgeschlagenen Anpassungen annimmt oder
ablehnt.

Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten inner-
halb einer Woche über den Eingang von Informationen zu den
Buchstaben a) bis d).

(3) Die Kommission informiert alle Mitgliedstaaten innerhalb
einer Woche über den Eingang folgender Informationen von der
UNFCCC:

a) Hinweise einer Sachverständigengruppe für Revisionen auf
Probleme beim Inventar der Gemeinschaft, die eine Anpas-
sung erforderlich machen;

b) Korrekturen an Inventarschätzungen, die in Abstimmung
zwischen der Gemeinschaft und der Sachverständigengruppe
für Revisionen vorgenommen wurden;

c) Anpassungen von Schätzungen eines Entwurfs des Inventar-
berichts, wenn die Gemeinschaft das Problem nicht zur Zu-
friedenheit der Sachverständigengruppe für Revisionen korri-
gieren konnte;

d) Durchführungsfragen, die dem Durchführungsausschuss im
Rahmen des Kyoto-Protokolls unterbreitet wurden, Mittei-
lung des Durchführungsausschusses, dass eine Durchfüh-
rungsfrage weiter verfolgt wird, und alle vorläufigen Ergeb-
nisse und Entscheidungen des Durchführungsausschusses so-
wie seiner Gremien im Hinblick auf die Gemeinschaft.

(4) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre im Anschluss an
das Überprüfungsverfahren ergriffenen Maßnahmen im Hinblick
auf die Erfüllung von Verpflichtungen gemäß der Entscheidung
Nr. 280/2004/EG mit der Kommission:

a) innerhalb der im Kyoto-Protokoll festgelegten Fristen, wenn
die für einen oder mehrere Mitgliedstaaten vorgenommenen
Anpassungen in einem einzelnen Jahr oder wenn die kumu-
lativen Anpassungen in den an den Verpflichtungszeitraum
anschließenden Jahren Anpassungen der Menge des Gemein-
schaftsinventars erforderlich machen, die dazu führen, dass
die Verfahrens- und Berichterstattungsanforderungen gemäß
Artikel 7 Absatz 1 des Kyoto-Protokolls im Hinblick auf die
Berechtigung zur Teilnahme an den Mechanismen im Sinne

der Leitlinien gemäß Artikel 7 des Kyoto-Protokolls nicht
erfüllt würden;

b) innerhalb von zwei Wochen vor der Übermittlung folgender
Unterlagen an die relevanten Gremien des Kyoto-Protokolls:

i) einen Antrag auf Überarbeitung einer Anpassung;

ii) einen Antrag auf erneute Berechtigung zur Teilnahme an
den Mechanismen;

iii) eine Antwort auf die Mitteilung vorläufiger Ergebnisse
oder der Entscheidung des Durchführungsausschusses
zur Weiterverfolgung einer Durchführungsfrage.

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die
anderen Mitgliedstaaten über Anpassungen ihrer Inventarschät-
zungen, die im Rahmen des freiwilligen Anpassungsverfahrens
gemäß dem technischen Leitfaden für Anpassungen berechnet
werden.

Artikel 22

Ausarbeitung der Berichte über nachweisbare Fortschritte
gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d) der Entscheidung

Nr. 280/2004/EG

(1) Der Entwurf des Berichts der Kommission über die bis
2005 von der Gemeinschaft erzielten, nachweisbaren Fort-
schritte wird den Mitgliedstaaten bis zum 30. Juli 2005 vorge-
legt. Die Mitgliedstaaten können etwaige Bemerkungen bis zum
31. August 2005 vorbringen.

(2) Die Mitgliedstaaten legen dem UNFCCC-Sekretariat bis
zum 1. Januar 2006 ihre Berichte über die bis 2005 erzielten,
nachweisbaren Fortschritte vor und übermitteln der Kommis-
sion zur gleichen Frist eine elektronische Kopie dieser Berichte.

Artikel 23

Berichterstattung über die Festlegung der zugeteilten Men-
gen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e) der Entschei-

dung Nr. 280/2004/EG

(1) Jeder Mitgliedstaat unterbreitet der Kommission bis zum
15. Januar 2006 folgende Informationen:

a) die vollständigen Zeitreihen der Inventare anthropogener
Emissionen aus Quellen und den Abbau durch Senken von
nicht durch das Montrealer Protokoll geregelten Treibhausga-
sen gemäß der Berichterstattung an das UNFCCC;
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b) das ausgewählte Basisjahr für teilhalogenierte Fluorkohlen-
wasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefel-
hexafluorid gemäß der Berichterstattung an das UNFCCC;

c) die vorgeschlagene Emissionsmenge, ausgedrückt als Tonnen
Kohlendioxidäquivalent, gemäß Artikel 3 der Entscheidung
2002/358/EG und Artikel 3 Absätze 7 und 8 des Kyoto-
Protokolls nach erfolgter Bestimmung der endgültigen Emis-
sionswerte des Basisjahres auf der Grundlage der quantifizier-
ten Emissionsbegrenzungs- oder -verringerungsverpflichtun-
gen gemäß Anhang II der Entscheidung 2002/358/EG und
dem Kyoto-Protokoll und unter Berücksichtigung der Metho-
den für die Ermittlung der anthropogenen Emissionen aus
Quellen und des Abbaus durch Senken gemäß Artikel 5
Absatz 2 des Kyoto-Protokolls sowie der Modalitäten für
die Berechnung der zugeteilten Mengen gemäß Artikel 3
Absätze 7 und 8 des Kyoto-Protokolls;

d) die Berechnung der Verpflichtungszeitraumreserve, ausge-
drückt als 90 Prozent der vorgeschlagenen zugeteilten Menge
oder als 100 Prozent des Fünffachen des zuletzt überprüften
Inventars, je nachdem welches der niedrigere Wert ist;

e) die ausgewählten Mindestwerte für Überschirmungsgrad,
Landfläche und Baumhöhe zur Verwendung bei der Verbu-
chung von Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 des
Kyoto-Protokolls, zusammen mit einer Begründung dieser
Werte und den Informationen, die in der Vergangenheit
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen oder anderen internationalen Stellen vorgelegt
wurden, sowie im Falle von Abweichungen einer Darlegung
von Gründen und Verfahren für die Wahl der Werte unter
Berücksichtigung der Definitionen, Modalitäten, Regeln und
Leitlinien für Landnutzung, Landnutzungsänderungen und
Forstwirtschaft gemäß dem Kyoto-Protokoll;

f) die ausgewählten Tätigkeiten gemäß Artikel 3 Absatz 4 zur
Verbuchung im ersten Verpflichtungszeitraum zusammen
mit Informationen über die Verfahren, anhand derer im na-
tionalen System gemäß Artikel 5 Absatz 1 des Kyoto-Proto-
kolls Landflächen beschrieben werden, die mit diesen Tätig-
keiten im Zusammenhang stehen, und unter Berücksichti-
gung der Definitionen, Modalitäten, Regeln und Leitlinien
für Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirt-
schaft gemäß dem Kyoto-Protokoll;

g) für jede Tätigkeit gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 des
Kyoto-Protokolls die Angabe, ob eine jährliche Verbuchung
oder eine Verbuchung für den gesamten Verpflichtungszeit-
raum beabsichtigt ist;

h) eine Beschreibung des nationalen Systems gemäß Artikel 5
Absatz 1 des Kyoto-Protokolls in Übereinstimmung mit den
Leitlinien nach Artikel 7 des Kyoto-Protokolls;

i) eine Beschreibung des nationalen Verzeichnisses gemäß den
Leitlinien nach Artikel 7 des Kyoto-Protokolls.

Mitgliedstaaten, die nicht in Anhang II der Entscheidung
2002/358/EG aufgelistet sind, übermitteln diese Informationen
bis zum 15. Juni 2006.

(2) Anhang VII enthält den Zeitplan für die Ausarbeitung
und Vorlage der in Artikel 7 Absatz 1 der Entscheidung
280/2004/EG genannten Berichte, die in Einklang mit den Mo-
dalitäten für die Verbuchung der zugeteilten Mengen gemäß
Artikel 7 Absatz 4 des Kyoto-Protokolls zu unterbreiten sind.

Artikel 24

Berichterstattung über den zusätzlichen Zeitraum zur Er-
füllung der Verpflichtungen gemäß Artikel 8 Absatz 1

Buchstabe f) der Entscheidung Nr. 280/2004/EG

(1) Die Berichte der Mitgliedstaaten bei Ende des zusätzlichen
Zeitraums zur Erfüllung der Verpflichtungen sind dem
UNFCCC-Sekretariat und der Kommission innerhalb eines Mo-
nats nach Ende des zusätzlichen Zeitraums zur Erfüllung der
Verpflichtungen vorzulegen.

(2) Der Bericht der Gemeinschaft bei Ende des zusätzlichen
Zeitraums zur Erfüllung der Verpflichtungen ist dem UNFCCC-
Sekretariat innerhalb eines Monats nach Eingang der in Ab-
satz 1 genannten Berichte der Mitgliedstaaten vorzulegen.

KAPITEL VI

Schlussbestimmungen

Artikel 25

Inkrafttreten

Diese Entscheidung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 26

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 10. Februar 2005.

Für die Kommission
Stavros DIMAS

Mitglied der Kommission
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ANHANG III

Indikatoren für Vorausschätzungen zur Überwachung und Bewertung der dank politischer und sonstiger
Maßnahmen erzielten Fortschritte (1)

Nr. Eurostat-Sektoren Indikator Zähler/Nenner

1 MAKROÖKONOMIE CO2-Intensität des BIP, t/Mio. EUR
CO2-Gesamtemissionen, kt

GDP, Bio Euro (EC95)

2 VERKEHR C0

CO2-Emissionen von Personenkraft-
wagen, kt

Anzahl der Pkw-Kilometer, Mkm

3 VERKEHR D0

CO2-Emissionen des Güterverkehrs
(alle Verkehrsträger), kt

Güterverkehr (alle Verkehrsträger),
Mtkm

4 INDUSTRIE A1 Energiebezogene CO2-Intensität der
Industrie, t/Mio. EUR

CO2-Emissionen durch den Verbrauch fos-
siler Brennstoffe in der Industrie, kt

Bruttomehrwert der gesamten Industrie, Bio
Euro (EC95)

5 HAUSHALTE A1 CO2-Emissionen von Haushalten,
t/Wohnung

CO2-Emissionen durch Verbrauch fossiler
Brennstoffe in Haushalten, kt

Bestand permanent belegter Wohnungen,
1 000

6 DIENSTLEISTUNGEN A0 CO2-Intensität des Dienstleistungs-
sektors, t/Mio. EUR

CO2-Emissionen durch den Verbrauch fos-
siler Brennstoffe im Dienstleistungssektor,
kt

Bruttomehrwert der Dienste, Bio Euro
(EC95)

7 ENERGIEUMWAND-
LUNG B0

CO2-Emissionen von öffentlichen
und als Eigenanlage betriebenen
Kraftwerken, t/TJ

CO2-Emissionen von öffentlichen und als
Eigenanlage betriebenen Wärmekraftwer-
ken, kt

Alle Produkte — öffentliche und als Ei-
genanlage betriebene Wärmekraftwerke, PJ

8 LANDWIRTSCHAFT N2O-Emissionen durch Verwendung
von Düngern und Dung, kg/kg

N2O-Emissionen durch Verwendung von
synthetischen Düngern und Dung, kt

Verwendung von synthetischen Düngern
und Dung, kt Stickstoff

9 LANDWIRTSCHAFT CH4-Emissionen aus der Rinderzucht,
kg/Tier

CH4-Emissionen von Rindern, kt

Viehbestand, 1 000 Tiere

10 ABFÄLLE CH4-Emissionen aus Deponien, kt/kt

CH4-Emissionen aus Deponien, kt

Kommunale, feste Abfälle, die deponiert
werden, kt

DEL 55/82 Amtsblatt der Europäischen Union 1.3.2005

(1) Anhang II enthält einen detaillierten Leitfaden/Definitionen für die Indikatoren 1—7. Die Indikatoren 1—7 sollten nach Möglichkeit
mit den entsprechenden Indikatoren von Anhang II übereinstimmen; die Indikatoren 8—10 sollten mit den Informationen aus dem
gemeinsamen Berichtsformat vereinbar sein.



ANHANG IV

LISTE VON PARAMETERN FÜR VORAUSSCHÄTZUNGEN

1. Obligatorische Parameter für Vorausschätzungen

Annahmen für allgemeine wirtschaftliche Parameter

— Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Wert für bestimmte Jahre oder jährliche Wachstumsrate und Basisjahr)

— Bevölkerung (Wert für bestimmte Jahre oder jährliche Wachstumsrate und Basisjahr)

— Internationale Kohlepreise für bestimmte Jahre in EUR/Tonne oder GJ (Gigajoule)

— Internationale Ölpreise für bestimmte Jahre in EUR/Barrel oder GJ

— Internationale Gaspreise für bestimmte Jahre in EUR/m3 oder GJ

Annahmen für den Energiesektor

— inländischer Gesamtbruttoverbrauch in Petajoule (PJ) (aufgeschlüsselt nach Öl, Gas, Kohle, erneuerbare Energie-
quellen, Kernenergie, Sonstige)

— Gesamtstromerzeugung nach Brennstofftyp (Öl, Gas, Kohle, erneuerbare Energiequellen, Kernenergie, Sonstige)

— Energiebedarf nach Sektor, aufgeschlüsselt nach (geliefertem) Brennstoff (als Sektoren werden Energieindustrie,
Industrie, Gewerbe/Tertiärsektor, Haushalte/Kleinverbraucher und Verkehr vorgeschlagen)

— Annahmen zu Wetterparametern, insbesondere Heiz-/Kühlgradtage

Annahmen für den Industriesektor

Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— Anteil des industriellen Sektors am BIP und Wachstumsrate

Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Produktionsindex des industriellen Sektors (vorgeschlagene Aufschlüsselung: energieintensive Industrie auf der
Grundlage der Produktion und verarbeitende Industrie auf der Grundlage des monetären Werts)

Annahmen für den Verkehrssektor

Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— Verkehrswachstum in Bezug auf das BIP

Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Zunahme der Personenkilometer

— Zunahme der Frachttonnenkilometer

Annahmen für Gebäude (Haushalte/Kleinverbraucher und Gewerbe-/Tertiärsektor)

Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— Umfang des privaten Verbrauchs (außer privatem Verkehr)

— Anteil des Tertiärsektors am BIP und Wachstumsrate
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Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Änderung der Bodenfläche von Gebäuden im Tertiärsektor und Wohnungen

— Anzahl von Wohnungen und Anzahl von Arbeitnehmern im Tertiärsektor

Annahmen für den Landwirtschaftssektor

Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— Anteil des Landwirtschaftssektors am BIP und Wachstumsrate

Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Viehbestand nach Tierart (im Hinblick auf die enterische Fermentation Rind, Fleisch- und Milchkühe, Schafe; im
Hinblick auf die Düngewirtschaft auch Schweine und Geflügel)

— Anbaufläche nach Kulturen

— Emissionsfaktoren nach Art des Viehbestands im Hinblick auf enterische Fermentation und Düngewirtschaft sowie
nach Kulturen und Düngergebrauch (in Tonnen)

Annahmen für die Abfallwirtschaft

— Abfallerzeugung pro Kopf oder Tonne kommunaler, fester Abfälle

— organische Fraktionen der kommunalen, festen Abfälle

— kommunale, feste Abfälle zur Deponierung, Verbrennung oder Kompostierung (in Tonnen oder %)

Annahmen für die Forstwirtschaft

— Walddefinitionen

— Gebiete von:

— bewirtschafteten Wäldern

— nicht bewirtschafteten Wäldern

2. Empfohlene Parameter für Vorausschätzungen

Annahmen für allgemeine wirtschaftliche Parameter

— BIP-Wachstumsraten, aufgeschlüsselt nach industriellen Sektoren im Jahr 2000

— Vergleich projektierter Daten mit offiziellen Prognosen

Annahmen für den Energiesektor

— Nationale Kohle-, Öl- und Gaspreise pro Sektor (einschließlich Steuern) — vorgeschlagene Sektoren sind Strom-
und Wärmeerzeugung, Industrie, Gewerbe, Haushalte/Kleinverbraucher und Verkehr. Anzugeben sind konstante
Preise

— Nationale Strompreise pro Sektor, siehe oben (auch Modellberechnungen)

— Gesamterzeugung von Fernwärme nach Brennstoffart

Annahmen für den Industriesektor

— Annahmen für fluorierte Gase

— Aluminiumproduktion und Emissionsfaktoren

— Magnesiumproduktion und Emissionsfaktoren

— Schaumproduktion und Emissionsfaktoren

— Bestände an Kühlmitteln und Leckagewerte
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Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— BIP-Anteil verschiedener Sektoren und Wachstumsraten

— Verbesserungen hinsichtlich der Energieintensität (1990 = 100)

Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden

— Produktionsindex verschiedener Sektoren

— Verbesserungsgrad oder Index der Energieeffizienz

Annahmen für Gebäude (Haushalte/Kleinverbraucher und Gewerbe-/Tertiärsektor)

Für Mitgliedstaaten, die makroökonomische Modelle verwenden:

— BIP-Anteil von Tertiärsektor und Haushalten

— Verbesserungen hinsichtlich der Energieintensität

Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Anzahl der Haushalte

— Anzahl neuer Gebäude

— Verbesserungen hinsichtlich der Energieeffizienz (1990 = 100)

Annahmen für den Verkehrssektor

Für Mitgliedstaaten, die ökonometrische Modelle verwenden:

— Verkehrswachstum bezogen auf das BIP — aufgeschlüsselt nach Personen- und Güterverkehr

— Verbesserungen der Energieeffizienz — aufgeschlüsselt nach Fahrzeugart

— Verbesserungen der Energieeffizienz — aufgeschlüsselt nach Fahrzeugart und mit Angabe, ob die Informationen
sich auf die gesamte Fahrzeugflotte oder auf Neufahrzeuge beziehen

— Änderung hinsichtlich der Verkehrsaufteilung auf die einzelnen Verkehrsträger (Personen-/Güterverkehr)

— Zunahme der Personenkilometer im Straßenverkehr

— Zunahme der Personenkilometer im Schienenverkehr

— Zunahme der Personenkilometer im Luftverkehr

— Zunahme der Frachttonnenkilometer im Straßenverkehr

— Zunahme der Frachttonnenkilometer im Schienenverkehr

— Zunahme der Frachttonnenkilometer in der Schifffahrt

Annahmen für den Landwirtschaftssektor

Für Mitgliedstaaten, die ökonometrische Modelle verwenden:

— Landwirtschaftlicher Handel (Einfuhr/Ausfuhr)

— Inlandsverbrauch (z. B. Milch-/Rindfleischverbrauch)
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Für Mitgliedstaaten, die andere Modelle verwenden:

— Entwicklung von Anbauflächen, Grünland, Ackerland, Flächenstilllegungen, Umwandlung in Waldgebiete usw.

— Makroökonomische Annahmen für Vorausschätzungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit

— Beschreibung des Viehbestands (z. B. durch Input-/Nährstoffbilanz, Output-/Tierproduktion, Milchproduktionsquo-
te/Produktivität des Viehs)

— Entwicklung von Bewirtschaftungssystemen (z. B. intensiv-konventionelle, biologische Landwirtschaft)

— Verteilung von Stall-/Weidesystemen und Stall-/Weidephasen

— Parameter für den Düngemitteleinsatz:

— Angaben zur Düngerverwendung (Art der Düngemittel, Zeit der Ausbringung, Verhältnis anorganisch/orga-
nisch);

— Grad der Ammoniakverflüchtigung nach Ausbringung von Dung auf dem Boden;

— Effizienz des Einsatzes von Dung.

— Parameter der Düngewirtschaft:

— Verteilung der Lagermöglichkeiten (z. B. bedeckt/unbedeckt):

— Grad der Stickstoffausscheidung des Dungs;

— Methoden der Dungausbringung.

— Umfang von Kontrollmaßnahmen (Lagersysteme, Ausbringung von Dung) Nutzung der besten verfügbaren
Techniken

— Parameter im Zusammenhang mit Stickoxidemissionen aus landwirtschaftlichen Böden, (z. B. Anteil der Stickstoff-
auswaschung, Emissionsfaktor für direkte Emissionen, Stickstoffgehalt von Ernterückständen)

— Umfang der Dungbehandlung
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ANHANG V

Fragebogen zur Anwendung der Mechanismen des Kyoto-Protokolls im Hinblick auf die Erreichung der Ziele für
2008—2012

1. Plant Ihr Mitgliedstaat den Einsatz von Joint Implementation (JI, Übertragung und Erwerb von Emissionsreduktions-
einheiten), Clean Development Mechanism (CDM, Mechanismus für eine umweltverträgliche Entwicklung) und Inter-
national Emissions Trading (IET, internationaler Handels mit Emissionszertifikaten) (d. h. der Kyoto-Mechanismen), um
die quantifizierten Verpflichtungen zur Begrenzung und Reduzierung von Emissionen gemäß Artikel 2 der Entschei-
dung 2002/358/EG des Rates und dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen? Falls ja, welche Fortschritte wurden im Hinblick
auf Durchführungsbestimmungen (operationelle Programme, institutionelle Entscheidungen) und damit zusammen-
hängende einzelstaatliche Rechtsvorschriften erzielt?

2. Hat Ihr Mitgliedstaat eine staatliche Behörde für CDM-Projekte und eine Kontaktstelle für JI-Projekte benannt und der
UNFCCC gemeldet? Wenn ja, bitte nähere Angaben.

3. Welche der drei Kyoto-Mechanismen werden in Ihrem Mitgliedstaat angewandt bzw. sollen angewandt werden?

4. Welche quantitativen Beiträge zur Erfüllung der quantifizierten Verpflichtungen zur Begrenzung bzw. Reduzierung der
Emissionen gemäß Artikel 2 der Entscheidung 2002/358/EG des Rates und dem Kyoto-Protokoll erwartet Ihr Mit-
gliedstaat während des ersten Verpflichtungszeitraums für die quantifizierte Emissionsbegrenzung und -verringerung
(2008—2012) von den Kyoto-Mechanismen (verwenden Sie bitte Tabelle 1)?

TABELLE 1

Quantitativer Beitrag der Kyoto-Mechanismen im ersten Verpflichtungszeitraum

Kyoto-Mechanismus Projektierte Gesamtmengen für den ersten Verpflichtungszeitraum
[Gg CO2-Äquivalent]

Summe für alle Kyoto-Mechanismen (*)

Internationaler Handel mit Emissionszertifikaten

Alle Projekttätigkeiten

Gemeinsame Durchführung

Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung

(*) Sofern möglich, sind diese Daten gemäß den Angaben in Kursivschrift aufzuschlüsseln.

5. Geben Sie an, welche finanziellen Mittel (in EUR) insgesamt für die Kyoto-Mechanismen zur Verfügung stehen, sofern
möglich, aufgeschlüsselt nach Mechanismen und Initiativen, Programmen und Fonds, einschließlich Angabe des Zeit-
raums, in dem die Ausgaben getätigt.

6. Mit welchen Ländern hat Ihr Mitgliedstaat bilaterale oder multilaterale Abkommen, gemeinsame Absichtserklärungen
oder Verträge über die Durchführung von Projekttätigkeiten geschlossen?

7. Zu jeder geplanten, laufenden und abgeschlossenen Tätigkeit im Rahmen von CDM- und JI-Projekten, an denen Ihr
Mitgliedstaat teilnimmt, sollten folgende Informationen vorgelegt werden:

a) Bezeichnung und Kategorie des Projekts (JI/CDM)

b) Gastland

c) Finanzierung: kurze Beschreibung der Finanzbeteiligung von öffentlichem und privatem Sektor, z. B. „privat“,
„öffentlich“, „öffentlich-private Partnerschaft“

d) Projektart: kurze Beschreibung, zum Beispiel

Kraft und Wärme: Umstellung auf andere Brennstoffe, Nutzung erneuerbarer Energieträger, Verbes-
serung der Energieeffizienz, Verringerung flüchtiger Emissionen aus Brennstof-
fen, Sonstige (bitte ausführen)

Produktionsprozesse: Werkstoffsubstitution, Änderungen von Verfahren oder Ausrüstungen, Abfallbe-
handlung, Rückgewinnung, Recycling, Sonstige (bitte ausführen)

Landnutzung, Landnutzungs-
änderungen und Forstwirtschaft: Aufforstung, Wiederaufforstung, Forstwirtschaft, Ackerwirtschaft, Weidewirt-

schaft und Begrünung
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Verkehr: Umstellung auf andere Brennstoffe, Verbesserung der Brennstoffeffizienz,
Sonstige (bitte ausführen)

Landwirtschaft: Düngewirtschaft, Sonstige (bitte ausführen)

Abfälle: Bewirtschaftung fester Abfälle, Methanrückgewinnung auf Deponien, Abwasser-
wirtschaft, Sonstige (bitte ausführen)

Sonstige: Kurze Beschreibung anderer Projektarten

e) Angabe des Status unter Verwendung folgender Kategorien:

— vorgeschlagen

— genehmigt (Genehmigung durch die betroffenen Regierungen und Abschluss der Durchführbarkeitsstudien)

— Anlaufphase (Start- oder Aufbauphase)

— laufend

— abgeschlossen

— ausgesetzt

f) Angabe der Laufzeit mit folgenden Informationen:

— Datum der offiziellen Genehmigung (z. B. Exekutivorgan bei CDM-Projekten/Gastland bei JI-Projekten)

— Datum des Projektbeginns (Aufnahme der Arbeiten)

— erwartetes Abschlussdatum (Laufzeit)

— Zeitraum der Gutschriften (für welche Jahre werden ERU oder CER erstellt)

— Datum/Daten der Ausgabe von Emissionsreduktionseinheiten (ERU) (Gastland) oder zertifizierten Emissions-
reduktionen (CER) (CDM-Exekutivorgan)

g) Erst-/Zweitgenehmigungsverfahren (nur JI-Projekte)

h) Projektierte Gesamtemissionen und jährliche Emissionsverringerung bis Ende des ersten Verpflichtungszeitraums

i) Menge der durch das Projekt erzeugten ERU bzw. CER, die der Mitgliedstaat erwirbt

j) Gutschriften bis Ende des Berichtsjahrs: Angabe der Anzahl der Gutschriften (Summe und jährlich) aus JI-Projekten
und CDM-Projekten sowie der Gutschriften aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft.
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ANHANG VI

Verfahren und Fristen für die Erstellung des Treibhausgasinventars der Gemeinschaft und des Inventarberichts

Tätigkeit Wer Wann Was

1. Vorlage der jährlichen Inventare (gemein-
sames Berichtsformat (CRF) und Elemente
des nationalen Inventarberichts) durch die
Mitgliedstaaten gemäß der Entscheidung
280/2004/EG

Mitgliedstaaten Jährlich bis zum 15. Ja-
nuar

In Artikel 3 Absatz 1 der Entscheidung
280/2004/EG aufgelistete Elemente gemäß Be-
schreibung in den Artikeln 2 bis 7.

Konkrete Schritte zur Verbesserung von gemäß
Artikel 5.2 des Kyoto-Protokolls (für die Be-
richterstattung im Rahmen des Kyoto-Proto-
kolls) angepassten Schätzungen.

2. „Anfangskontrollen“ von Vorlagen der Mit-
gliedstaaten

Kommission (einschl.
GD ESTAT (Eurostat),
GD GFS (GFS)) mit Un-
terstützung der Europä-
ischen Umweltagentur
(EUA)

So bald wie möglich
nach Eingang der Daten
der Mitgliedstaaten, spä-
testens bis 1. April

Anfangs- und Kohärenzkontrollen (durch
EUA). Vergleich der von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Energiedaten mit Eurostat-Energie-
daten auf der Grundlage des IPCC-Referenz-
konzepts (durch Eurostat und Mitgliedstaaten)
und Kontrolle der Inventare der Mitgliedstaaten
für Landwirtschaft sowie Landnutzung, Land-
nutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LU-
LUCF) durch GD GFS (in Rücksprache mit
den Mitgliedstaaten).

3. Erstellung eines Entwurfs des Gemein-
schaftsinventars

Kommission (einschl.
Eurostat, GFS) mit Un-
terstützung der EUA

Bis zum 28. Februar Entwurf des Gemeinschaftsinventars (durch
EUA) auf der Grundlage der Inventare der Mit-
gliedstaaten und erforderlichenfalls zusätzlichen
Informationen.

4. Verteilung des Gemeinschaftsinventars Kommission mit Unter-
stützung der EUA

28. Februar Verteilung des Entwurfs des Gemeinschaftsin-
ventars an die Mitgliedstaaten am 28. Februar.
Prüfung der Daten durch die Mitgliedstaaten.

5. Vorlage aktualisierter oder zusätzlicher In-
ventardaten sowie vollständiger nationaler
Inventarberichte durch die Mitgliedstaaten

Mitgliedstaaten 15. März Aktualisierte oder zusätzliche Inventardaten der
Mitgliedstaaten (Beseitigung von Unklarheiten;
Schließung von Lücken) und endgültige natio-
nale Inventarberichte.

6. Schätzungen für Daten, die in einem na-
tionalen Inventar fehlen

Kommission mit Unter-
stützung der EUA

31. März Die Kommission erstellt bis zum 31. März des
Berichtsjahres nach Konsultation des betreffen-
den Mitgliedstaats Schätzungen für fehlende
Daten und teilt diese den Mitgliedstaaten mit.

7. Bemerkungen der Mitgliedstaaten zu den
Schätzungen der Kommission für fehlende
Daten

Mitgliedstaaten 8. April Die Mitgliedstaaten bringen Bemerkungen zu
den Schätzungen der Kommission für fehlende
Daten vor, die von der Kommission geprüft
werden.

8. Endgültiges Jahresinventar der Gemein-
schaft (einschl. Inventarbericht der
Gemeinschaft)

Kommission mit Unter-
stützung der EUA

15. April Einreichung des endgültigen Jahresinventars der
Gemeinschaft an die UNFCCC. Dieses Inventar
dient auch der Bewertung der erzielten Fort-
schritte im Rahmen des Beobachtungssystems.
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Tätigkeit Wer Wann Was

9. Mitteilung der Ergebnisse der Anfangskon-
trolle der Gemeinschaftsvorlage an die Mit-
gliedstaaten

Kommission mit Unter-
stützung der EUA

So bald wie möglich
nach Eingang der Ergeb-
nisse der Anfangskon-
trolle

Die Kommission übermittelt die Ergebnisse der
Anfangskontrolle der Gemeinschaftsvorlage so
rasch wie möglich nach deren Eingang an da-
von betroffene Mitgliedstaaten.

10. Stellungnahme der betreffenden Mitglied-
staaten zu den Ergebnissen der Anfangs-
kontrolle der Gemeinschaftsvorlage

Mitgliedstaaten Innerhalb einer Woche
von Eingang der Ergeb-
nisse

Mitgliedstaaten, bei denen die Anfangskontrolle
Probleme oder Unklarheiten aufzeigte, übermit-
teln der Kommission ihre Stellungnahme zur
Anfangskontrolle.

11. Etwaige Neuvorlagen von Mitgliedstaaten
im Anschluss an die UNFCCC-Anfangs-
kontrollen

Mitgliedstaaten Für alle Mitgliedstaaten
gleiche Frist wie für die
Phase der UNFCCC-An-
fangskontrollen.

Kyoto-Protokoll: Neu-
vorlagen sollten der
Kommission innerhalb
von fünf Wochen nach
Einreichungsfrist über-
mittelt werden.

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion Neuvorlagen, die sie dem UNFCCC-Sekre-
tariat im Anschluss an die UNFCCC-Anfangs-
kontrollen unterbreiten. Die Mitgliedstaaten
sollten eindeutig angeben, welche Teile überar-
beitet wurden, um die Neuvorlage der Gemein-
schaft zu erleichtern.

Da auch für die Neuvorlage der Gemeinschaft
die Fristen der Leitlinien gemäß Artikel 8 des
Kyoto-Protokolls gelten, muss die Neuvorlage
an die Kommission vor der in den Leitlinien
gemäß Artikel 8 des Kyoto-Protokolls vorgese-
henen Frist erfolgen, sofern in der Neuvorlage
Daten oder Information korrigiert werden, die
für die Erstellung des Gemeinschaftsinventars
verwendet werden.

12. Sonstige Neuvorlagen im Anschluss an die
UNFCCC-Anfangskontrollen

Mitgliedstaaten Wenn zusätzliche Neu-
vorlagen erfolgen

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion sämtliche sonstigen Neuvorlagen (CRF
oder nationaler Inventarbericht), die sie dem
UNFCCC-Sekretariat nach den Anfangskontrol-
len unterbreiten.
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ANHANG VII

Verfahren und Fristen für die Bestimmung der zugeteilten Mengen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft

Wann Was Wer

15. Januar 2006

Übermittlung der Berichtsentwürfe, in denen gemäß Artikel 23
die zugeteilten Mengen festgelegt werden, durch die in Anhang
II der Entscheidung 2002/358/EG aufgelisteten Mitgliedstaaten
an die Kommission

In Anhang II der Ent-
scheidung 2002/358/EG
aufgelistete Mitgliedstaaten

März 2006

Entwurf einer Kommissionsentscheidung über die Festlegung
der Emissionsmengen, die der Gemeinschaft und den in An-
hang II der Entscheidung 2002/358/EG aufgelisteten Mitglied-
staaten gemäß Artikel 3 der Entscheidung 2002/358/EG zuge-
wiesen werden, und Übermittlung des Entwurfs an den Aus-
schuss für Klimaänderung

Kommission

April 2006

Stellungnahme zum Entwurf einer Kommissionsentscheidung
über die Festlegung der Emissionsmengen, die der Gemein-
schaft und den in Anhang II der Entscheidung 2002/358/EG
aufgelisteten Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 der Entscheidung
2002/358/EG zugewiesen werden

Ausschuss
für Klimaänderung

15. Juni 2006

Vorlage der Berichtsentwürfe, in denen gemäß Artikel 23 die
zugeteilten Mengen festgelegt werden, durch die nicht in An-
hang II der Entscheidung 2002/358/EG aufgelisteten Mitglied-
staaten an die Kommission

Nicht in Anhang II
der Entscheidung
2002/358/EG

aufgelistete Mitgliedstaaten

August 2006 Verteilung des Entwurfs für den Bericht über die Festlegung der
der Gemeinschaft zugeteilten Menge an die Mitgliedstaaten Kommission

September 2006 Bemerkungen zum Entwurf für den Bericht über die Festlegung
der der Gemeinschaft zugeteilten Menge an die Kommission Mitgliedstaaten

bis 31. Dezember 2006
Übermittlung der Berichte der Mitgliedstaaten und der Kom-
mission über die Festlegung der zugeteilten Mengen an das
UNFCCC

Mitgliedstaaten
und Kommission
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